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Chronique générale

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Droit d'auteur

Auf 1. Juli trat das neue Urheberrecht in Kraft. Es bringt wesentliche Verbesserungen
für den Besitzer des geistigen Eigentums (Kunstschaffende und Produzenten),
gleichzeitig aber auch Kosten für die Konsumentinnen und Konsumenten. Damit das
private Kopieren (Musik, Filme, Bücher, Zeitungen etc.) abgegolten werden kann, muss
künftig auf leeren Tonband- und Videokassetten sowie fürs Fotokopieren eine Abgabe
bezahlt werden, doch war deren Ausmass bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht
bekannt. 1

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 01.07.1993
MARIANNE BENTELI

Auch wenn Bibliotheken in der heutigen Zeit über ein vielfältiges Angebot verfügen, ist
die Ausleihe gedruckter Bücher noch immer die zentrale Dienstleistung, die von den
vorwiegend öffentlich finanzierten Institutionen erbracht wird. Die bisweilen gängige
Vergütungspraxis in der Schweiz ist, dass Vergütungsabgaben lediglich auf Mietobjekte,
nicht aber auf Ausleihen erhoben werden. In der Folge können Bibliotheken nur dann
zur Zahlung einer Urhebergebühr verpflichtet werden, wenn sie selbst bei den
Benutzerinnen und Benutzern eine Benutzungsgebühr erheben. Anders verhält es sich
mit Pauschalen wie Jahresgebühren, auf die ebenfalls keine Urhebergebühren entfallen.
In der Schweiz hat sich gezeigt, dass nur noch rund 300 Bibliotheken die
Einzelvergütung praktizieren, während in den vergangenen Jahren 50 Bibliotheken auf
die Pauschalvergütung umgestiegen sind, was verhältnismässig einem grossen Anteil
entspricht. 
Die Verwertungsgesellschaft ProLitteris monierte, dass sich für sie aufgrund dieser
Entwicklung im Zeitraum von 2013 bis 2016 rund CHF 140'000 Mindereinnahmen
ergeben hätten, und erhob daher die Forderung, den geltenden Tarif auf die kostenlose
Ausleihe auszuweiten. Da sich die Bibliotheksverbände gegen diese Tarifausweitung zur
Wehr setzten und sich in den bilateralen Verhandlungen keine Einigung einstellte,
gelangte ProLitteris mit ihrem Anliegen an die Eidgenössische Schiedskommission für
die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK). Die
Kommission entschied schliesslich am 10. Dezember 2018 – insbesondere für die
Verbände überraschend – zu Gunsten von ProLitteris und sprach sich entsprechend für
die Ausweitung des Gemeinsamen Tarifs 5 (GT 5) auf kostenlose Ausleihen aus. Somit
sollen Ausleihen der Bibliotheken ab 2019 mit 9 Prozent des von Nutzerinnen und
Nutzern gezahlten Entgeltes belastet werden, wobei eine gestaffelte Einführung des
neuen Tarifs in drei Schritten von 2019 bis 2021 angedacht ist. Für Pauschaleinnahmen
wurde eine Halbierung der Vergütung vorgesehen und die öffentlich-rechtliche
Einschreibegebühr der Hochschulen wurde als Ausnahme erfasst und entspricht in der
Folge nicht dem «Entgelt» im Sinne des Tarifs. Die einzelnen Institutionen unterstehen
unabhängig von der Vergütungspraxis – Pauschalzahlungen oder Einzelbeträge – dem
neuen Tarif und müssen der Verwertungsgesellschaft jährlich bis Ende März die
korrekten und vollständigen Angaben zu jeglichen Einnahmen durch die
Bibliotheksnutzung angeben. ProLitteris zeigte sich über diesen Entscheid sehr erfreut
und betonte, dass es bei diesem Verfahren um eine Rechtsfrage gehe, die einer
Ungleichbehandlung entgegenwirken könne.
Der schriftlich begründete Entscheid der Schiedskommission wird für die nächsten
Monate erwartet und kann angefochten sowie gegebenenfalls dem BVGer zur
Entscheidung vorgelegt werden. Unabhängig davon beschloss der Nationalrat ebenfalls
im Dezember 2018 einstimmig die Urheberrechtsrevision, die explizit kein Verleihrecht
vorsieht.
Im Unterschied zu ProLitteris zeigte sich Hans Ulrich Locher, Geschäftsführer von
Bibliosuisse, alles andere als erfreut über den Kommissionsentscheid und tat seinen
Unmut in einem Gastkommentar in der NZZ kund. Er kritisierte insbesondere die neu zu
bezahlenden 9 Prozent: Worauf genau diese denn erhoben werden sollen, fragte er. Bei
der Vermietung sei dies klar über die Mieterträge vorzunehmen; der Entscheid der
Kommission aber, in den restlichen Fällen die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen und
Jahresgebühren dem neuen Tarif zugrunde zu legen, stehe «völlig quer in der
politischen Landschaft» und habe «faktisch absurde Konsequenzen». So würden
erstens Bibliotheken ohne Jahresgebühren und Ausleihen oder Nutzung vor Ort nicht
erfasst, was jeglicher rechtlicher Gleichbehandlung widerspreche. Unter dem Strich

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 10.12.2018
MELIKE GÖKCE
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würden insbesondere notleidende und von Privatmitteln abhängige Bibliotheken zur
Kasse gebeten. Zweitens gebe es bei der Nutzung selbst keinerlei Änderungen, die
Anlass für eine Tarifanpassung geben würden, zumal sich die bisherige Variante seit
Jahrzehnten bewährt habe. Drittens habe sich bereits bei der Vernehmlassung zur
URG-Revision gezeigt, dass eine Bibliothekstantieme als generelle Nutzungsgebühr
weder bei den Parteien und Kantonen noch bei den Verbänden Rückhalt erhalten
würde. Der Entscheid der Schiedskommission trage diesem Umstand nicht Rechnung
und es stelle sich nun die Frage, ob die vom Bundesrat gewählte Instanz ihre
Kognitionsbefugnisse überschritten habe – was freilich vom BVGer zu beantworten sei,
da der Entscheid wahrscheinlich angefochten werde. Es sei nun aber am Parlament, im
Rahmen der laufenden Urheberrechtsrevision das bewährte System der kostenlosen
Ausleihe unter Schutz zu stellen – insbesondere, da der Entscheid der
Schiedskommission gezeigt habe, dass man diesen Grundsatz nicht als
selbstverständlich erachten sollte. 2

Médias

Nouveaux médias

Im Juni verabschiedete der Bundesrat das Programm „Jugendmedienschutz und
Medienkompetenz“, das 2011–2015 vom Bundesamt für Sozialversicherungen
koordiniert und umgesetzt werden wird. Im Gegensatz zu den Killerspielvorstössen aus
dem Parlament setzt dieses v.a. auf Sensibilisierung und Prävention. Weitergehende
Regulierungsmassnahmen auf Bundesebene, wie sie v.a. aus den Reihen der CVP
verlangt wurden, gedachte der Bundesrat bis Programmabschluss und dem allfälligen
Nachweis eines zusätzlichen Regulierungsbedarfs zurückzustellen. Der Ständerat
überwies ein Postulat Savary (sp, VD) (Po. 10.3263), welche die Erstellung eines Berichts
zur Praxis des illegalen Herunterladens von Musik im Internet fordert. 3

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 20.11.2010
SUZANNE SCHÄR

1) Bund, 25.6.93; NZZ, 29.6.93; JdG, 1.7.93. 
2) Beschluss ESchK (GT5) vom 10.12.18; Gemeinsamer Tarif 5 - Vermieten von Werkexemplaren; Mitteilung ProLitteris vom
18.1.19; Stellungnahme Bibliosuisse vom 15.1.19; NZZ, 17.1.19
3) Medienmitteilung EDI, 14.6.10; AB NR 2010, Beilagen Wintersession, S. 370 f.; NZZ, 20.11.10.
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